
Regionalkommissionen

Nord, Ost, Nordrhein-Westfalen, Mitte, 
Baden-Württemberg, Bayern

Bundeskommission
umfassende Regelungszuständigkeit außer 
zu den Bereichen, die ausschließlich den Re-
gionalkommissionen zugewiesen sind, legt 
Bandbreiten zu Vergütung und Arbeitszeit fest

Vorsitzende/r

Verhandlungskommission

Beschlusskommission

besteht aus

Festlegung der Höhe aller 
Vergütungsbestandteile

Umfang der regelmäßigen 
Arbeitszeit

Umfang des Erholungsurlaubes

Regelungen zur Beschäftigungs-
sicherung

einrichtungsspezifische 
Regelungen

innerhalb der Bandbreiten 
ausschließlich zuständig für

zuständig für

Aus: Die AVR von A bis Z, Ketteler Verlag


